Teilrevision Archivgesetz vom 24. September 1995 (LS 432.11)

Zusammenstellung der Stellungnahmen und Mitberichte zur Vernehmlassungsvorlage vom 28. September 2011

A.	Kreis der Vernehmlassungs- und Mitberichtsteilnehmenden
(In Klammern die Zitierweise in der nachfolgenden Tabelle)
· Gemeinden/Städte:
· Stadt Winterthur
· Stadt Uster
· Verbände:
· Verband der Gemeindepräsidenten des Kantons Zürich (GPV)
· Zürcher Anwaltsverband (ZAV)
· Verband Zürcher Einwohnerkontrollen (VZE)
· Vereinigung Zürcherischer Arbeitgeberorganisationen (VZA)
· Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG)
· Politische Parteien:
· Christlichdemokratische Volkspartei des Kantons Zürich (CVP)
· Evangelische Volkspartei des Kantons Zürich (EVP)
· Freisinnig-Demokratische Partei Kanton Zürich (FDP)
· Grüne Kanton Zürich (Grüne)
· Schweizerische Volkspartei des Kantons Zürich (SVP)
· Sozialdemokratische Partei Zürich (SP)
· Archive
· Stadtarchiv Zürich 
· Stadtarchiv Winterthur
· Archiv für Zeitgeschichte, ETH Zürich (AfZ)
· Weitere:
· Datenschutzbeauftragter (DSB)
· Verwaltungskommission der obersten kantonalen Gerichte (VK Gerichte)
· Universität Zürich, Rektor (UZH)
· Medizinhistorisches Institut und Museum, Universität Zürich (MHI UZH)
· Historisches Seminar, Universität Zürich (HS UZH)
· Kirchenrat der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich (Kirchenrat)
· Synodalrat der Katholischen Kirche im Kanton Zürich (Synodalrat)
· Konsumentenforum kf Sektion Zürich (kf)
· Zürcher Handelskammer (ZHK)
· Josef Zwicker, Archivrechtspezialist (JZ)

· Verzicht auf Vernehmlassung:
· Kantonaler Gewerbeverband Zürich 
· Statthalter-Konferenz und Kollegium der Bezirksratsschreiberinnen und Bezirksratsschreiber

B.	Übernahme von Stellungnahmen
Vernehmlassung des Stadtarchivs Winterthur: Übernahme durch Stadt Winterthur



C.	Allgemeine inhaltliche Bemerkungen zur Vernehmlassungsvorlage
· [bookmark: start]Das Archivgesetz und das Informations- und Datenschutzgesetz (IDG) sind terminologisch besser aufeinander abzustimmen, insbesondere die Begriffe „Personendaten“ bzw. „besondere Personendaten“, „Informationen“ und „Akten“ sind zu klären (Winterthur; SP, Stadtarchiv Zürich, Stadtarchiv Winterthur, AfZ). 
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Archivgesetz vom 24. September 1995 (LS 432.11)
	Die Zahlen in dieser Spalte verweisen auf die jeweiligen Seiten der Mitberichte
	Geltendes Recht
	Vernehmlassungsvorlage
	Vernehmlassungen und Mitberichte

	§ 3	b. Akten

Akten sind schriftliche, elektronische und andere Aufzeichnungen der öffentlichen Organe sowie ergänzende Unterlagen.
	§ 3	b. Akten

Akten sind schriftliche, elektronische und andere Aufzeichnungen der öffentlichen Organe sowie ergänzende Unterlagen, insbesondere dazugehörige Verzeichnisse. 
	

Begriffliche Präzisierung in Form einer juristischen Fiktion: „Akten sind Informationen im Sinne des IDG“ (SP, 3).
Änderung wird begrüsst (EVP, 1)


	§ 4	c. Archiv

Archive sind Einrichtungen zur Bewahrung, Erschliessung und Vermittlung einer dauerhaften dokumentarischen Überlieferung, welche rechtlichen, administrativen, kulturellen und wissenschaftlichen Zwecken dient. 

	§ 4	c. Archive

Archive sind Einrichtungen zur dauernden authentischen Überlieferung der Tätigkeit der öffentlichen Organe zu rechtlichen, administrativen, kulturellen und wissenschaftlichen Zwecken. 
	

Das Ziel der Präzisierung wird durch die neue Formulierung verfehlt. Teilweise begriffliche Unklarheit und übermässige Einschränkung durch den Begriff „Überlieferung der Tätigkeit der öffentlichen Organe“; Ablehnung des Änderungsvorschlags (SP, 3). Unklar, was unter „authentischer“ Überlieferung zu verstehen ist. Es werden neben der Tätigkeit öffentlicher Organe auch Aktivitäten nichtstaatlicher Institutionen und Organisationen oder private Nachlässe dokumentiert (HS UZH, 3).
Der Wegfall des Begriffs "dokumentarische Überlieferung" ist zu begrüssen, da die archivische Überlieferung keine dokumentarische ist (Stadtarchiv Winterthur, 2).
Änderung wird begrüsst (EVP, 1).

	§ 8	Aktenübernahme durch Archive mit Fachpersonal
1 Die öffentlichen Organe im Zuständigkeitsbereich des Staatsarchivs, der Stadtarchive von Zürich und Winterthur und der übrigen Archive mit Fachpersonal bieten ihre Akten mit den Registern diesen Archiven zur Übernahme an, wenn sie die Akten nicht mehr benötigen, in der Regel aber spätestens 10 Jahre danach.
2 Über Akten, welche die Archive nicht übernehmen, verfügen die Organe gemäss den für sie geltenden Vorschriften.
3 Das Archiv trägt bei der Auswahl der Bedeutung der Akten und den Abgabebedürfnissen der öffentlichen Organe Rechnung.
	§ 8	Aktenübernahme durch hauptamtlich betreute Archive 
1 Die öffentlichen Organe im Zuständigkeitsbereich des Staatsarchivs sowie der hauptamtlich betreuten Stadt- und Gemeindearchive bieten ihre Akten dem jeweils zuständigen Archiv zur Übernahme an, wenn sie die Akten nicht mehr benötigen, in der Regel aber spätestens 10 Jahre danach.
2 unverändert.
3 Das Archiv trägt bei der Auswahl der Bedeutung der Akten und der Rechtssicherheit Rechnung.
	

Abs. 1:
Begriffe „hauptamtlich betreute Stadt- und Gemeindearchive“ präzisieren (GPV, 1; FDP, 1; kf, 1) bzw. auf die vorgeschlagene Änderung ganz verzichten: Es sind nicht die Kriterien der Haupt- und Nebenamtlichkeit ausschlaggebend sind, sondern die Professionalität der Archive. 
Das Gesetz gilt auch für Archive, die keinen Bezug zu Gebietskörperschaften haben, etwa das Universitätsarchiv (SP, 3; Stadtarchiv Zürich, 1 f.; UZH, 1). 
Änderung wird begrüsst (EVP, 1).
Abs. 3:
In der Praxis spielen die Abgabebedürfnisse der aktenabliefernden Stellen eine zentrale Rolle. Diesen ist Rechnung zu tragen. Pleonastische Formulierung: Akten, die wichtig sind für die Rechtssicherheit, sind an sich bedeutend. Bisherige Formulierung von § 8 Abs. 3 ist sinnvoller (SP, 3).
Kriterium der Forschungsrelevanz sollte aufgenommen werden (MHI UZH, 2). 
Änderung wird begrüsst (EVP, 1).

	§ 9	Aktenabgabe an Archive ohne Fachpersonal
	§ 9	Aktenabgabe an nebenamtlich betreute Archive
	Marginalie: Die bisherige Marginalie trifft den wesentlichen Aspekt besser (SP, 3).
Einteilung der Archive in zwei Kategorien (§§ 8 und 9) wie bis anhin ist nicht sinnvoll. Ein unterschiedliches Archivierungsverfahren in den Gemeinden lässt sich nicht rechtfertigen. Die Gemeinden sind unabhängig von ihrer Grösse verpflichtet, Gemeindearchive zu führen. Änderungsvorschlag: § 8 (Marginalie): „Aktenübernahme durch die Archive“, § 8 Abs. 1: „Die öffentlichen Organe bieten ihre Akten dem jeweils zuständigen Archiv zur Übernahme an, wenn sie die Akten nicht mehr benötigen, in der Regel aber spätestens 10 Jahre danach.“ § 9: ersatzlose Streichung. § 8 Abs. 2 ArchivG sollte inhaltlich mit § 5 Absatz 3 des IDG abgestimmt werden. Dort ist die Vernichtung der vom Archiv nicht übernommenen Akten vorgesehen (Stadtarchiv Winterthur, 2).

	§ 10	Einsichtnahme

1 Die Einsichtnahme in die Archivbestände richtet sich nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Information und den Datenschutz. 
2 Informationen, die nach dem Gesetz über die Information und den Datenschutz zugänglich sind, bleiben es auch nach ihrer Archivierung.
	§ 10	Zugang zu den Archivbeständen

1 Der Zugang zu den Archivbeständen richtet sich unter Vorbehalt von § 11 bis § 11b nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Information und den Datenschutz.
2 unverändert.
3 Die Archive können Findmittel und elektronische Ausprägungen von Unterlagen im Internet zugänglich machen, wenn die betreffenden Unterlagen für die Öffentlichkeit nach Absatz 1 und 2 dieser Bestimmung oder nach § 11 bis § 11b zugänglich sind.

	Marginalie: Angleichung an IDG/IDV wird begrüsst (EVP, 1; SP, 4; Stadt Winterthur, 2). Vereinheitlichung mit § 3 ArchivG, welcher von Akten spricht: „Zugang zu den Akten“ (SP, 4).
Abs. 1:
Unklarheit bezüglich Informationen mit Personendaten, die bereits nach IDG zugänglich sind (SP, 2).
Evtl. sollte der Begriff „Sachdossier“ direkt in den Gesetzestext Eingang finden (UZH, 2).
Abs. 3:
Regelung wird ausdrücklich begrüsst (Winterthur; Uster; GPV, 1; VZE; CVP; EVP, 1; FDP, 1; Stadtarchiv Zürich, 1; Stadtarchiv Winterthur, 1; AfZ, 2; UZH, 2; Kirchenrat; Synodalrat; ZHK). 
Es macht einen Unterschied, ob man eine Information über Personen gegebenenfalls in Verbindung mit sensiblen Informationen nur durch einen Besuch im Archiv erhält oder bereits durch eine einfache Abfrage im Internet. Es müsste deshalb zumindest verhindert werden, dass die Informationen auf Suchdiensten gefunden werden können (DSB, 1). 
Findmittel sind etwas anderes als „elektronische Ausprägungen von Unterlagen“. Publikationen im Internet vor Ablauf der Schutzfrist sind bei Findmitteln aus nicht sensiblen Kontexten grundsätzlich unproblematisch. Bei „elektronischen Ausprägungen von Unterlagen“ braucht es vor Ablauf der Schutzfrist aber die ausdrückliche Genehmigung der betroffenen Person (SP, 4). 

	§ 11	Schutzfristen

1 Für archivierte Akten, die Personendaten verstorbener Personen enthalten, gilt eine Schutzfrist von 30 Jahren seit dem Tod der Betroffenen und, falls der Tod ungewiss ist, 100 Jahre seit ihrer Geburt.
2 Während der Schutzfristen können die öffentlichen Organe aus wichtigen Gründen die Akteneinsicht bewilligen.

	§ 11	Schutzfristen	
a. Grundsatz
1 Archivierte Unterlagen mit Personendaten werden spätestens 80 Jahre nach Aktenschliessung frei zugänglich. Der Zeitpunkt der Aktenschliessung wird durch die öffentlichen Organe bestimmt, welche die Akten den Archiven zur Übernahme anbieten. 
2 Auf Gesuch hin sind archivierte Unterlagen mit Personendaten früher als 80 Jahre nach Aktenschliessung zugänglich, wenn die betroffene Person seit 30 Jahren tot ist und dem Archiv ihr Todesdatum bekannt ist.
3 Ist das Todesdatum dem Archiv nicht bekannt, sind archivierte Unterlagen mit Personendaten auf Gesuch hin früher als 80 Jahre nach Aktenschliessung zugänglich, wenn die betroffene Person vor mindestens 100 Jahren geboren wurde und dem Archiv ihr Geburtsdatum bekannt ist. 
4 Patientendokumentationen werden frühestens 120 Jahre nach Aktenschliessung frei zugänglich. 

	Allgemein:
Schutzfristenregelung (Übergang zum System der absoluten Schutzfrist) wird ausdrücklich begrüsst (Winterthur, 1 f.; Uster; GPV, 1; ZAV; CVP; EVP, 1; FDP, 1; GP 2; SP, 4; Stadtarchiv Zürich, 2; Stadtarchiv Winterthur, 2; AfZ, 4; UZH, 2; MHI UZH, 2; kf, 1). 
Behörde kann Akten für nicht geschlossen erklären, was zu einer nicht erwünschten Verlängerung von Schutzfristen führen kann (MHI UZH, 2). 
Das Argument der fehlenden Praxistauglichkeit des bisherigen Systems mit relativen Schutzfristen greift nicht. Andere Archive kommen mit der entsprechenden Regelungen ohne grössere Schwierigkeiten zurecht. Zudem könnte der Übergang zu absoluten Schutzfristen künftig Forschungsvorhaben mit personenbezogenem Material verhindern, da häufiger Einsichtsgesuche gestellt werden müssen (JZ, 1). 
Grundsätzliche Neuformulierung der Schutzfristenregelung (§ 11, 11a und 11b). Änderung der Marginalien: „a. Ordentliche Schutzfrist, b. Einsichtnahme während ordentlicher Schutzfrist, c. Weitere Beschränkungen der Einsichtnahme“ (HS UZH, 2).
Abs. 1: 
Einschränkung auf besondere Personendaten:
Eine lange Schutzfrist soll nur für besondere Personendaten gelten (Winterthur, 1 f.; SGG, 2; SP, 2, 4; Stadtarchiv Zürich, 2; Stadtarchiv Winterthur, 3; AfZ, 4; MHI UZH, 2; HS UZH,  2). 
Bei gewöhnlichen Personendaten ist im Einzelfall (pro Aktenkategorie) zu prüfen, ob die Freigabe die Gefahr einer Persönlichkeitsverletzung mit sich bringt. Wo sich aus dem Kontext keine solche Gefahr ergibt, besteht auch kein Bedürfnis nach Schutzfristen (SP, 4). 
Für Akten mit gewöhnlichen Personendaten ist eine allgemeine Schutzfrist von 30 Jahren zu statuieren (AfZ, 4). Keine oder wesentlich kürzere Schutzfristen für Akten mit gewöhnlichen Personendaten (Winterthur, 2; Stadtarchiv Winterthur, 3; HS UZH, 2).
Dauer der Schutzfrist:
Die Interessen von Wissenschaft und Forschung sind nicht ausreichend berücksichtigt. Die Schutzfrist von 80 Jahren nach Aktenschliessung ist zu lang (SGG, 2; SP, 4; MHI UZH, 2; HS UZH, 2) und überschreitet auch das in anderen Kantonen übliche Mass. 30 (SP, 4) bzw. 50 (SGG, 2; HS UZH, 2) oder 60 Jahre (MHI UZH, 3) wären ausreichend. 
Die Schutzfrist (80 Jahre) ist angemessen (GPV, 1; ZAV, 4; CVP; EVP, 1; FDP, 1; GP, 1; DSB, 1; AfZ, 4; ZHK).
Die Schutzfrist von 80 Jahren nach Aktenschliessung darf nicht als unwiderlegbare Vermutung gelten, dass schutzwürdige Interessen noch lebender Personen erloschen oder derart geringfügig seien, dass sie gegenüber Interessen am Aktenzugang vernachlässigbar sind. Eine zwingende Verlängerung der Schutzfrist ist vorzusehen, wenn das Geburtsdatum einer Person bekannt ist und dieses 80 Jahre nach Aktenschliessung noch nicht 100 Jahre zurückliegt. Von einer solchen Schutzfristverlängerung kann abgesehen werden, wenn die betroffene Person vorgängig angehört wurde und sie keine schützenswerten Interessen an einer weiteren Geheimhaltung gelten machen kann (VK Gerichte, 1 f.).
Reduzierter Schutzanspruch für Personen der Zeitgeschichte ist zu prüfen (SGG, 2; JZ, 1)
Abs. 2:
Keine Schutzfrist für die betroffene Person nach ihrem Tod, weil die Persönlichkeit mit dem Tod endet (SP, 4; Stadtarchiv Zürich, 2). Bei besonderen Personendaten soll die Schutzfrist drei Jahre nach dem Tod einer Person enden (entspricht dem Bundesarchivgesetz) (SGG, 2). Eine Schutzfrist von 10 Jahren nach dem Tod ist sinnvoller und interkantonal eher anschlussfähig (AfZ; 4; HS UZH, 2).
Die Bestimmung zielt nicht auf die verstorbene Person, sondern auf Drittpersonen. Geprüft werden muss daher, ob die Akten besondere Personendaten von Drittpersonen enthalten, die zu schützen sind (SGG, 2, SP, 4; Stadtarchiv Zürich, 2 f.). Nur direkte Nachkommen einer verstorbenen Person können Schutzinteressen geltend machen. 30 Jahre nach dem Tod sind diese geringer zu gewichten als das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit (SGG, 2).
Abs. 2 und 3:
Die Regelung ist sinnvoll (EVP, 1; VK Gerichte, 1).
Abs. 4:
Allgemein:
Begriff „Patientendokumentation“ unklar (FDP, 1). Die Regelung wäre grundsätzlicher anzugehen als mit der Schaffung einer Aktenkategorie „Patientendokumentationen“: Es handelt sich um den Umgang mit Akten, die unter dem strafrechtlichen Schutz von Berufsgeheimnissen gemäss Art. 321 StGB stehen. Es wäre deshalb sinnvoll, in der Bestimmung explizit zu erwähnen, um welche Art von Akten es sich handelt (SP, 5) oder allgemein von Akten, die gemäss Art. 321 StGB dem Berufsgeheimnis unterstehen, zu sprechen. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass das Berufsgeheimnis mit der Übergabe der Akten an das Archiv erlischt (SGG, 3; Stadtarchiv Zürich, 3).
Dauer der Schutzfrist für Patientendokumentationen:
120 Jahre Schutzfrist sind klar zu lang (SGG, 2 [120 Jahre sind unverhältnismässig]; SP, 5; Stadtarchiv Zürich, 3; Stadtarchiv Winterthur, 3; AfZ, 4; UZH, 2 [120 Jahre sind masslos]; MHI UZH, 2; HS UZH, 2). Es ist nicht einzusehen, weshalb Patientendaten stärker zu schützen sind als andere sensible Akten (etwa die Akten von Amtsvormundschaften, Justizvollzug oder Sozialhilfe). Ausserdem finden sich in diesen Akten oftmals auch medizinische und psychiatrische Gutachten (AfZ, 4). Eine Diskrepanz von 40 Jahren zwischen der allgemeinen Schutzfrist und der Schutzfrist für Patientendokumentationen erscheint relativ gross (VK Gerichte, 3). Vorschläge für kürzere Schutzfristen: 80 Jahre (SGG, 2; FDP, 1 [120 Jahre sind aber akzeptabel], Stadtarchiv Zürich, 3; Stadtarchiv Winterthur, 3; UZH, 2; MHI UZH, 2 f. [längstens 90]). 
Die Schutzfrist von 120 Jahren ist angemessen (GPV, 1; EVP, 1; GP, 1; ZAV, 3; kf, 1). 
Archivierung grosser Datenbestände: Es ist unklar, in welcher Form die Archivierung von grossen Datenbeständen, die gerade in der Medizin vorherrschen (z.B. alle Arten von Bildern, Scans etc.), langfristig und mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand sichergestellt werden kann (FDP, 1).


	


	§ 11a	b. Ausnahmen während laufender Schutzfrist
1 Während laufender Schutzfrist können die Archive den Zugang zu archivierten Unterlagen bewilligen, wenn die gesuchstellende Person nachweist, dass
a.	die betroffene Person in die Bekanntgabe eingewilligt hat,
b.	die Unterlagen für nicht personenbezogene Zwecke verwendet werden,
c.	sie als öffentliches Organ die Unterlagen zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben benötigt, oder
d.	besonders schützenswerte Interessen vorliegen. 
2 Besonders schützenswerte Interessen liegen insbesondere vor, wenn eine Person den Zugang zu den eigenen Personendaten verlangt. 
3 Die betroffene Person kann keine Berichtigung oder Vernichtung von Daten verlangen, sondern lediglich deren strittigen oder unrichtigen Charakter vermerken lassen.
4 Unterstehen die Unterlagen gesetzlich geschützten Berufsgeheimnissen und liegt keine Einwilligung der betroffenen Person vor, entscheiden die zuständigen Entbindungsbehörden über den Zugang nach den für sie geltenden gesetzlichen Vorschriften. 
	Allgemein
Gesetzliche Regelung der Zugangsgründe entspricht den datenschutzrechtlichen Anforderungen. Damit wird die Transparenz erhöht und ein Mangel des bestehenden Archivgesetzes behoben (DSB, 2). 
Insgesamt sollten Ausnahmeregelungen während der laufenden Schutzfristen klarer formuliert werden (SGG, 3). 
Die zentralen Fragen zu den Schutzfristen scheinen klar und umfassend geregelt zu sein (GP, 2).
Abs. 1:
Zuständigkeit für Zugangsentscheide bei den Archiven
Es ist richtig, dass neu die Archive und nicht mehr das jeweilige öffentliche Organ während laufender Schutzfrist über den Zugang entscheiden (DSB, 2). 
Aus Vollständigkeitsgründen sind die bisher nur in der Archivverordnung aufgeführten "wichtigen Gründe für die Einsichtnahme" in den Text des Archivrechts unter §11 a vollumfänglich einzuarbeiten (Stadtarchiv Zürich, 3).
Es fehlt eine Bestimmung, die den erleichterten Zugang zu Daten von Personen der Zeitgeschichte ermöglicht (JZ, 1).
Zugangsgründe
Das Grundrecht der Forschungsfreiheit ist nicht ausreichend berücksichtigt. Es umfasst die Einsicht in nicht öffentlich zugängliche Unterlagen zu Forschungszwecken und schützt damit auch die Wahl der Materialsammlung. Der Zugang zu Informationen zu Forschungszwecken ist zu unterscheiden von deren Veröffentlichung. Berechtigte Schutzinteressen Dritter sind anlässlich der Veröffentlichung zu berücksichtigen und nicht in Form von Zugangssperren (SGG, 3; MHI UZH, 3). Der Zugang ist für wissenschaftliche Forschungszwecke (SGG, 3; Stadtarchiv Winterthur, 3), für Statistik und Planung explizit zu erleichtern (SP, 5; Stadtarchiv Zürich, 3; HS UZH, 2). Auch für die Medien und die Medienschaffenden ist der Zugang zu erleichtern (SP, 5). Prüfen, ob hier nicht der Begriff „Personen des öffentlichen Interesses“ ins Gesetz einführt werden könnte. Deren Interessen am Persönlichkeitsschutz verringern sich für jene persönlichen Informationen, die sie bereits öffentlich bekanntgemacht haben (SP, 5). 
Einführung Datenschutz-Revers
In Zusammenhang mit den Zugangsprivilegien für Forschungszwecke wäre es wünschenswert, eine rechtliche Grundlage für einen „Revers“ zu schaffen. Damit können den Forschenden Auflagen gemacht werden, die schützenswerten Interessen Betroffener zu berücksichtigen (etwa durch Anonymisierung) (SGG, 3; SP, 2; Stadtarchiv Zürich, 3; Stadtarchiv Winterthur, 3; HS UZH, 3). 
Abs. 2: 
Regelung ist richtig und sinnvoll (FDP, 1).
Der Zugang zu eigenen Personendaten ist kein schützenswertes Interesse, sondern ein Recht (SP, 5; Stadtarchiv Zürich, 3; Stadtarchiv Winterthur, 3; HS UZH, 2). Es wäre wünschenswert, wenn in Abs. 2 ein Beispiel für besonders schützenswerte Interessen Dritter genannt würde (Stadtarchiv Winterthur, 3). 
Abs. 3:
Regelung ist sinnvoll (DSB, 2). 
Der Absatz ist kontextfremd. Es ist ein eigener Paragraph zu schaffen (SP, 5; Stadtarchiv Zürich, 4; Stadtarchiv Winterthur, 4; HS UZH, 2). 
Regelung leuchtet nicht ein und wird abgelehnt (FDP, 1 f.).
Abs. 4: 
Entscheid müsste durch die Archive gefällt werden. Mit der Aktenabgabe an ein Archiv findet nämlich eine Zweckänderung statt. Anwendbar sind die Bestimmungen der Archivgesetzgebung, insbesondere auch die Schutzfristen. Die Verantwortung und die Zuständigkeit gehen mit dem Übergang der Akten an das Archiv über. Die Archive bewahren die Akten nicht im Auftrag des abliefernden öffentlichen Organs auf (DSB, 2; UZH, 2; MHI UZH, 3; HS UZH, 2).
Die Bestimmung ist korrekt. Allerdings sollten in der Verordnung die gesetzlichen Grundlagen für das Verfahren zur Entbindung von Berufsgeheimnissen genannt und die zuständigen Behörden aufgezählt werden (SP, 5).

	
	§ 11b	c. Ausnahmen nach abgelaufener Schutzfrist
Nach abgelaufener Schutzfrist können die Archive den Zugang zu archivierten Unterlagen verweigern, wenn
a.	im Einzelfall besonders schützenswerte Interessen vorliegen, 
b.	der Zustand der Archivalien es erfordert, oder 
c.	die Vereinbarung mit den Deponenten von Archivalien privater Herkunft dies verlangt.

	Allgemein:
Regelung der Ausnahmegründe auf Gesetzesstufe ist zu begrüssen (EVP, 1; DSB, 2). Erwähnen, dass es um archivierte Unterlagen mit besonderen Personendaten geht (Stadtarchiv Winterthur, 4).
Lit. a:
Regelung wird befürwortet (DSB, 2).
Mit dieser Bestimmung wird das bestehende System der Schutzfristen mittels Ausnahmebestimmungen noch verschärft. Die Bestimmung ist zu streichen (SGG, 3; SP, 6; Stadtarchiv Zürich, 4; UZH, 2; HS UZH, 3). Die einzig denkbare Einschränkung nach Ablauf der Schutzfrist wären besondere Geheimhaltungsvorschriften des Bundesrechts oder des kantonalen Rechts (HS UZH, 3). Sollte lit. a beibehalten werden, muss genau definiert werden, was in diesem Kontext als im Einzelfall besonders schützenswertes Interesse gilt (UZH, 2).
Lit. a erscheint problematisch, weil Archivarinnen und Archivare selbständig eine Interessenabwägung vornehmen, ohne verpflichtet zu sein, eine unter Umständen nachweislich noch lebende, betroffene Person anzuhören (VK Gerichte, 2).
Lit. b und c: 
Regelung ist sinnvoll (UZH, 2; Stadtarchiv Zürich, 4; HS UZH, 3). 
Lit. b und c haben keinen Zusammenhang mit Schutzfristen. Die Rücksicht auf den konservatorischen Zustand der Akten resp. abweichende vertragliche Regelungen mit privaten Donatoren können auch der Einsicht in datenschutzrechtlich völlig unbedenkliche Akten entgegenstehen. Marginalie wäre anzupassen: „Weitere Gründe zur Verweigerung des Zugangs“ (SP, 6).


	§ 13	Aufbewahrung
1 Die Archive unterhalten die Akten sorgfältig, fachgerecht und reproduzierbar, sie sichern sie gegen Verderb und Verlust und führen über sie ausführliche Verzeichnisse.
2 Die Ausleihe an Private ist grundsätzlich untersagt.

	§ 13	Aufbewahrung
unverändert, aber verschieben.
	
Verschiebung ist einleuchtend (EVP, 1).

	§ 14	Vernichtung
Die Archive dürfen die Akten nur gemäss den Richtlinien des Staatsarchivs vernichten und nur soweit, als das öffentliche Organ die weitere Aufbewahrung nicht verlangt.

	§ 14	Vernichtung
unverändert, aber verschieben.
	
Verschiebung ist einleuchtend (EVP, 1).


	§ 16 	Dokumentationen
Die Archive können Aufzeichnungen und Überlieferungsgut ausserhalb ihres angestammten Bereichs sammeln, welche für die Kantons-, Orts- und Personengeschichte von Bedeutung sind. 
	§ 16	Dokumentationen
Die Archive können Akten übernehmen, die ausserhalb ihres angestammten Bereichs entstanden sind, sofern sie mit diesem in Zusammenhang stehen und dafür von Bedeutung sind.

	Der Titel "Dokumentationen" ist nur teilweise zutreffend, es handelt sich in der Regel um Archive Dritter. Formulierungsvorschlag: Marginalie: „Archivgut Dritter“ „Die Archive können Archivgut Dritter übernehmen, sofern dieses für die Überlieferungsbildung in ihrem geografischen oder inhaltlichen Zuständigkeitsgebiet von Bedeutung ist“ (Stadtarchiv Winterthur, 4).


	§ 18	Besondere Anordnungen
Der Regierungsrat und die kantonalen Gerichte können
a.	aus wichtigen Gründen für einzelne Aktengruppen die Schutzfrist nach § 11 verkürzen oder verlängern sowie ein teilweises Einsichtsrecht gewähren oder das vorgesehene Einsichtsrecht beschränken,
b.	einzelne Aktengruppen aus wichtigen Gründen von der Anbietungs- oder Ablieferungspflicht nach §§ 8 und 9 ausnehmen oder die Fristen ändern,
c.	die Hinterlegung wichtiger, aber gefährdeter oder mangelhaft erschlossener Akten aus andern Archiven im Staatsarchiv anordnen.

	§ 18	Besondere Anordnungen
Der Regierungsrat und die kantonalen Gerichte können
a.	aus wichtigen Gründen für einzelne Aktengruppen die Schutzfristen nach § 11 verkürzen oder verlängern sowie ein teilweises Einsichtsrecht gewähren oder das vorgesehene Einsichtsrecht beschränken,
lit. b. unverändert.
lit. c. unverändert.
Variante: 
2 Bei Patientendokumentationen wird das Vorliegen wichtiger Gründe vermutet. 

	Allgemein:
§ 18 steht nicht im Einklang mit dem Gewaltenteilungsprinzip (SGG, 3; SP, 6; Stadtarchiv Zürich, 4; JZ, 1). Abschaffung oder Einschränkung von § 18 ist zu prüfen (SGG, 3; JZ, 1). 
Variante (Abs. 2): 
Variante wird abgelehnt (SGG, 3; Stadtarchiv Winterthur, 4; ETH Archiv, 4 f.; MHI UZH, 3).
Die Variante wird unterstützt (CVP; FDP, 2; kf, 2; Synodalrat).
Das Vorliegen wichtiger Gründe darf nur dann vermutet werden, wenn der Schutz der Patientendokumentationen erhöht werden soll. Wird hingegen beabsichtigt, die Schutzfristen bei Patientendokumentationen zu verkürzen oder ein teilweises Einsichtsrecht zu gewähren, müssen wichtige Gründe geltend gemacht werden (DSB, 2 f.).





Patientinnen- und Patientengesetz vom 5. April 2004 (LS 813.13)

	Geltendes Recht
	Neues Recht
	Bemerkungen

	§ 18	Aufbewahrung und Herausgabe
1 Die Patientendokumentation bleibt Eigentum der Institution und wird während zehn Jahren nach Abschluss der letzten Behandlung aufbewahrt.
2 Nach Ablauf der Mindestaufbewahrungsfrist können Patientinnen und Patienten die Vernichtung oder Herausgabe der Patientendokumentation verlangen, sofern für deren weitere Aufbewahrung kein öffentliches Interesse besteht. Die Herausgabe kann mit Rücksicht auf schutzwürdige Interessen Dritter eingeschränkt werden. 
3 Diese Aufbewahrungsvorschriften gelten auch im Falle einer Betriebsaufgabe.
	§ 18	Aufbewahrung und Herausgabe
1 unverändert. 
2 Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist bieten Institutionen mit öffentlichen Aufgaben Patientendokumentationen ungeachtet der beruflichen Schweigepflicht dem zuständigen Archiv zur Übernahme an. 
2 wird zu Abs. 3. 
3 wird zu Abs. 4. 		
	Abs. 2:
Regelung wird begrüsst (ZAV, 3 [allenfalls noch redaktionelle Anpassungen]; DSB, 3).
Unklar, ob Abs. 2 ein Recht oder eine Pflicht statuiert. Unklar, was „Institutionen mit öffentlichen Aufgaben“ genau sind (Einzelpraxen, HMO-Praxen, öffentliche und private Spitäler? (kf, 2). 




D.	Stellungnahmen ausserhalb der eigentlichen Vernehmlassungsvorlage
· Ins Archivgesetz sollte ein Zweckartikel nach dem Muster von § 1 des Informations- und Datenschutzgesetzes aufgenommen werden (Stadtarchiv Zürich). 
· Änderung des § 7 Abs. 2 Archivgesetz: „Die Archive unterstützen…“ statt „Das Staatsarchiv unterstützt…“ (Stadtarchiv Winterthur). 
· Geltungsbereich: Das Archivgesetz sollte auch für nicht- oder halböffentliche Archive gelten (MHI UZH). 
· Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden bezüglich langfristiger elektronischer Archivierung ist erwünscht (GPV). 
· Es drängt sich eine grundlegende Überarbeitung des IDG und des Archivgesetzes auf mit dem Ziel, ein umfassendes Informations-, Archiv- und Datenschutzgesetz zu schaffen wie es andere Kantone bereits kennen (SP, Stadtarchiv Zürich, Stadtarchiv Winterthur).
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